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Führungswechsel bei der
Kreishandwerkerschaft

Liebe Handwerkskolleginnen und 
Kollegen, 

das laufende Jahr befi ndet sich im 
Endspurt und geht in seine heiße Phase. 
Wichtige Entscheidungen für den erfolg-
reichen Abschluss dieses Jahres sowie Pla-
nungsentscheidungen für das kommende 
Jahr stehen an. 

In der Geschäftsführung der Kreis-
handwerkerschaft ist man über dieses Sta-
dium der Planung bzw. der Entscheidung 
schon hinaus – es folgt nun am 16. No-
vember 2012 die Umsetzung. Herr Heinz 
Gerd Neu wird als Hauptgeschäftsführer 
am 15. November 2012 in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen. Ihm nach-
folgen wird der bisherige stellvertreten-
de Hauptgeschäftsführer, Herr Assessor 
Marcus Otto. 

Zurückblicken kann Herr Neu auf 
ein über 36-jähriges erfolgreiches aktives 
Handeln bei der Kreishandwerkerschaft. 
Mit Entschiedenheit und Glaubwürdig-
keit konnte er seine Gesprächspartner von 
seinen Auffassungen überzeugen. Bei aller 
Innovation in der Handwerkspolitik ver-
lor Herr Neu dabei nie das traditionelle 
Selbstverständnis des Handwerks aus dem 

Auge und sorgte so für einen verlässlichen 
Ansprechpartner für unsere Betriebe – 
nämlich die Kreishandwerkerschaft.   

Seinem Wirken und Handeln wollen 
wir in diesem FORUM daher ein beson-
deres Augenmerk widmen. 

Herr Assessor Otto übernimmt nun 
den Staffelstab von Herrn Neu als Haupt-
geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft. Er ist uns allen auch schon seit 14 
Jahren bekannt und vertraut – er begann 
am 1.9.1998 als Jurist bei der Kreishand-
werkerschaft Rhein-Berg / Leverkusen sei-
ne Tätigkeit.

Am 20.6.2005 wurde Herr Otto zum 
Geschäftsführer ernannt, nur knapp vier-
einhalb Jahre später am 16.11.2009 zum 
stellvertretenden Hauptgeschäftsführer 
und in der Mitgliederversammlung der 
Kreishandwerkerschaft am 17.1.2012 mit 
Wirkung ab dem 16.11.2012 einstimmig 
zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt.  

Unsere Betriebe schätzen Herrn Otto 
bereits wegen seiner vertrauensvollen 
und präzisen Arbeit, insbesondere in der 
Rechtsberatung sowie seinem unerlässli-
chen Engagement für die Kreishandwerk-
erschaft und das Handwerk insgesamt. Als 
Jurist war er bei der Fusion im Jahre 2008 
auch maßgeblich daran beteiligt, dass die 
Verschmelzung der beiden Kreishandwer-
kerschaften rechtssicher vollzogen werden 
konnte. Mit dem neuen Aufgabenbereich 
ist Herr Otto auch bereits bestens vertraut, 
da Herr Neu und Herr Otto in enger Ab-
sprache zusammen mit dem Ehrenamt 
schon seit längerer Zeit die zukünftigen 
Aufgaben gemeinsam geplant haben. 

Folglich bleibt mir nur zu sagen, dass 
ich Herrn Heinz Gerd Neu für seine lang-
jährige eindrucksvolle und erfolgreiche 
Arbeit ganz herzlich danken möchte und 
ihm für seine private Zukunft alles er-
denklich Gute wünsche. 

Herrn Marcus Otto wünsche ich Mut 
und Entschlossenheit, um die anstehen-
den, jedoch nicht leichten Aufgaben an-
zugehen und stemmen zu können. 

Und ich freue mich schon auf diese Zu-
sammenarbeit
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weiter nächste Seite »»»

Heinz Gerd Neu geht in den Ruhestand / Interview mit dem Hauptgeschäftsführer

„Ich wollte nie wieder
aus dem Handwerk weg“

Am 1. April 1976 trat Heinz Gerd 
Neu seine Stelle als Vertreter der Ge-
schäftsleitung bei der Kreishandwerk-
erschaft für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis an. 36 Jahre und zwei Fusionen 
später wird er am 15. November 2012 
seinen letzten Arbeitstag als Haupt-
geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land haben.

Im Gespräch mit dem „Forum“ lässt 
Neu diese Zeit Revue passieren und 
verrät seine Pläne für den Ruhestand. 

Georg Maria Balsen führte das Interview 
mit dem 62-Jährigen.

Herr Neu, als Sie vor 36 Jahren Ih-
ren Dienst bei der Kreishandwerker-
schaft antraten, gab es noch keine Com-
puter, keine E-Mails, da wurde noch 
mit Schreibmaschine gearbeitet und 
Handwerk war irgendwie auch noch 
viel mehr Handwerk als heute. Was hat 
sich in diesen mehr als dreieinhalb Jahr-
zehnten am meisten verändert?

Neu: Der Einzug der Informationstech-
nologie hat den gesamten Arbeitsablauf 
revolutioniert. Wenn heute der Compu-
ter mal ausfällt, steht die komplette Ge-
schäftsstelle still und alle gucken blöd. 
Früher haben wir Notizen mit der Hand 
geschrieben und auf Karteikarten geord-
net. Ich erinnere mich daran, dass ich ir-
gendwann anfi ng, meinen privaten Com-
puter ins Büro mitzunehmen und die 
ersten Dinge elektronisch zu regeln. Zu-
nächst haben wir die Lehrlingsverwal-
tung darüber abgewickelt – mit selbst 
entwickelten Programmen. Das war der 
Einstieg der Kreishandwerkerschaft ins 
EDV-Zeitalter. Später kamen dann Buch-
haltung, Schriftverkehr, ein umfassendes 
Controlling, Kalkulation und alles andere 
dazu. Da waren wir stets sehr innovativ – 

und haben immer dafür gesorgt, dass wir 
technisch auf dem neuesten Stand waren. 
Ich glaube, dass eine moderne technische 
Ausstattung eine ganz wichtige Vorausset-
zung für den guten Service war und ist, 
den wir unseren Mitgliedern bieten.

Haben Handwerker es heute schwerer 
als in den 70er Jahren?

Neu: Das glaube ich nicht. Sicher, die 
Dinge, mit denen sich Handwerker be-
schäftigen müssen, sind komplexer gewor-
den. Natürlich haben sich die Märkte und 
die Kundenanforderungen verändert. Je-
der fordert das Beste. Durch das Internet 
ist alles viel transparenter geworden. Die 
Kunden können Leistungen und Preise 
besser vergleichen. Aber man kann nicht 
sagen, dass es früher insgesamt leichter ge-
wesen wäre als heute.

Müssen Handwerksunternehmer heu-
te nicht auch kleine Marketingexperten 
sein?

Neu: Das sollten sie. Leider fehlt vielen 
offenbar aber die Zeit, sich damit fundiert 
zu beschäftigen. Wir helfen hier aber ger-
ne.

Was braucht ein Handwerksunter-
nehmer heute, um erfolgreich zu sein?

Neu: Eine Menge. Glück. Einen gu-
ten Willen. Er muss nach vorne gehen, 
er muss Lust haben, er muss sein Hand-
werk, seinen Beruf und seine Mitarbeiter 
lieben. Er muss seine Märkte gut kennen. 
Das war natürlich schon immer so, aber 
anders als früher muss er sich mehr Ge-
danken im Detail machen: Wo fi nde ich 
meine Nische, wo kann ich welches Pro-
dukt absetzen?

Warum haben Sie als damals hoff-
nungsvoller junger Mann ausgerechnet 
im Handwerk angefangen?

Heinz Gerd Neu und sein Nachfolger im Amt des Hauptgeschäftsführers Marcus Otto
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FORUM 5/2012

5Handwerksforum



Neu (lacht): Das wüsste ich auch gerne. 
Im Ernst: Ich komme ja aus der Kom-
munalverwaltung und hatte dort schon 
in jungen Jahren eine gute Stellung. Ein 
Kollege hat mir damals geraten, zur Kreis-
handwerkerschaft zu wechseln: „Mach 
das, da bist du freier und kannst gemein-
sam mit den Handwerkern kreative Ideen 
entwickeln und gestalten.“ Das hat mich 
überzeugt. Der Wechsel fi el mir seinerzeit 
nicht leicht, aber schon nach kurzer Zeit 
wusste ich, dass es die goldrichtige Ent-
scheidung war. Ich habe sie nie bereut. 
Ganz im Gegenteil: Ich wollte da nie wie-
der weg.

Weshalb?

Neu: Die Zusammenarbeit mit den 
Handwerkern hat mir von Anfang an rie-
sigen Spaß gemacht. Wir haben die Dinge 
gemeinsam entwickelt, mit vielen war ich 
schnell per Du, lernte nach und nach auch 
die Familien kennen – all das habe ich im-
mer sehr genossen.

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Neu: Kann ich nicht sagen. Stolz? Ich bin 
nicht stolz. Ich freue mich, dass es so ge-
kommen ist, wie ich es mir gewünscht 

habe, dass die Nachfolgefrage mit Marcus 
Otto so gut gelöst worden ist, dass der La-
den gut gelaufen ist, dass wir das Zusam-
menspiel in unserem Team gut hinbekom-
men haben. Und ich hoffe, dass die Leute 
im Ehrenamt mit meiner Arbeit zufrieden 
waren.

Sie haben zwei Fusionen gestaltet. 
Welche war die schwierigere?

Neu: Die erste war schwieriger, weil wir 
noch keine Erfahrungen hatten. Beim 
zweiten Mal war es für uns viel einfacher, 
weil wir wussten, wo die Fallstricke lagen 
und worauf wir achten mussten. Die erste 
Fusion dauerte auch länger. Beispielsweise 
hatten wir damals für eine Übergangszeit 
von zwei Jahren in den meisten Innungen 
zwei Obermeister, die sich abwechselten. 
Bei der zweiten Fusion scheiterte der erste 
Anlauf schon recht schnell, weil es Streit 
im Ehrenamt gab. Als die Idee dann wie-
der aufgegriffen wurde, habe ich den Eh-
renamtlichen gesagt: In Ordnung, aber 
nur unter einer Bedingung – ihr lasst uns 
das im Hauptamt alleine machen. Und 
dann sind Marcus Otto und ich losgezo-
gen. Unser Credo war immer: Wir wol-
len eine Fusion auf Augenhöhe. Ein hal-
bes Jahr später war der Zusammenschluss 
erledigt. Und er hat sich ja auch bewährt. 
Wir haben im Moment überhaupt kein 
ernsthaftes Problem. Klar, am Anfang 
hat es in zwei, drei Innungen ein wenig 
gehakt. Aber auch das haben wir geregelt 
– durch stures, kontinuierliches Arbeiten. 
Heute fühlen sich alle wohl mit der Fusi-
on, denke ich.

Was bedeutet Ihnen die Ausbildung 
im Handwerk?

Neu: Das ist zweifellos eines der wichtigs-
ten Themen überhaupt. Hier sind wir sehr 
gut aufgestellt. Wir arbeiten hervorragend 
mit den Kommunen in der Region zusam-
men. Gerade beim Übergang von Schule 
zu Beruf sind wir sowohl im Rheinisch-
Bergischen als auch im Oberbergischen 
Kreis als auch in Leverkusen sehr aktiv. 
Mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind 
wir inzwischen eine von sieben Referenz-

Heinz Gerd Neu:
Passion für die Musik

Seine berufl iche Laufbahn be-
gann Heinz Gerd Neu bei der 
Kreisverwaltung des Rheinisch-

Bergischen Kreises. Mit 26 Jahren 
wechselte er zur Kreishandwerker-
schaft für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis. Zehn Jahre später, im Jahr 
1986, wurde er ihr Geschäftsfüh-
rer. Nach der Fusion zur Kreishand-
werkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen 
wählte ihn der Vorstand zum Haupt-
geschäftsführer (1995), im Jahr dar-
auf wurde Neu auch Geschäftsführer 
des Einzelhandelsverbandes. Er trieb 
den Bau des „Forums Handwerk und 
Handel“ an der Altenberger-Dom-
Straße in Bergisch Gladbach und die 
Fusion zur Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land voran.

Neben der optimalen Betreuung der Mitgliedsbetriebe war Neu die Ausbildung der 
jungen Menschen ein besonders großes Anliegen. Er sorgte dafür, dass die überbetrieb-
lichen Ausbildungszentren in Bergisch Gladbach und Burscheid stets auf dem neuesten 
Stand der Technik waren und sind, damit die Auszubildenden hier beste Bedingungen 
vorfi nden.

Heinz Gerd Neu engagiert sich seit Jahrzehnten für die CDU in der Kommunalpoli-
tik. Seit 1989 gehört er dem Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises an, seit 1999 ist 
er 1. stellvertretender Landrat. Zu seinen Hobbys zählt er Reisen, Fotografi e, Lesen sowie 
gutes Essen und Trinken. Seine besondere Leidenschaft gilt der Musik: Seit seiner Kind-
heit spielt der 62-Jährige Klavier und Orgel. Neben der Klassik haben es ihm vor allem 
der Blues und die schwarze Musik angetan. Neu ist Vater zweier erwachsener Kinder. Er 
lebt mit seiner Frau Marlies (58) in Kürten
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kommunen im Land. Viele Impulse für 
das gesamte Land kamen aus unserer Re-
gion.

Was zeichnet dieses Projekt aus?

Neu: Wir haben eine sehr gute Zusam-
menarbeit zwischen den Arbeitgeberver-
bänden aus dem Handwerk, der Industrie 
und dem Handel. Ebenfalls mit im Boot 
sind die Arbeitsagentur, die Wirtschafts-
förderung, die Jugendämter und die Arge. 
In diesem Lenkungskreis regeln wir Akti-
onen, um mehr junge Menschen für eine 
duale Ausbildung zu gewinnen. Und das 
gelingt: Im Jahr 2009 begannen noch 17 
Prozent der Hauptschulabsolventen an-
schließend eine duale Ausbildung. Im ver-
gangenen Jahr war es bereits die Hälfte. 

Worauf führen Sie das zurück?

Neu: Das liegt an der guten Zusammen-
arbeit zwischen den Akteuren. Wir haben 
beispielsweise das Instrument der Zu-
kunftskonferenz entwickelt. Jeder Schü-
ler ab der achten Klasse ist verpfl ichtet, 
regelmäßig die Konferenz mit Eltern und 
Lehrern zu besuchen und gemeinsam mit 
ihnen über seine berufl iche Zukunft nach-
zudenken. Ein praktisches Beispiel: Wenn 
der Achtklässler Dachdecker werden will, 
organisieren wir im Netzwerk über per-
sönliche Kontakte ein entsprechendes 
Praktikum. Jeder Schüler muss vier sol-
cher Praktika absolvieren. In diesem Pro-
zess hat er dann ausreichend Gelegenheit, 
sich seinem Traumberuf zu nähern. Dazu 
haben wir den Berufswahlpass eingeführt, 
den wir zu einem Berichtsheft modifi ziert 
haben, das der Jugendliche seiner Bewer-
bung um einen Ausbildungsplatz beilegen 
kann. So sieht der Unternehmer, was der 
junge Mensch schon alles gemacht hat.

Inwieweit kann die große Imagekam-
pagne des Handwerks Sie bei der Wer-
bung für die duale Ausbildung vor Ort 
unterstützen?

Neu: Die Imagekampagne hilft uns da-
bei, gar keine Frage. Wir transportieren 
damit die Modernität und Innovations-

kraft des Handwerks. Damit machen wir 
junge Menschen neugierig und entstauben 
das Bild vom Handwerk das mancher von 
ihnen hat. Die Jugendlichen kennen bei-
spielsweise die Spots mit Simon Gosejo-
hann aus dem Kino oder dem Internet. Ich 
würde mir allerdings wünschen, dass mehr 
Betriebe mitmachen und damit die Durch-
schlagskraft der Kampagne verstärken.

Wie wird Handwerk in der Region 
politisch akzeptiert?

Neu: Handwerk ist hier gut aufgestellt. 
Wir haben eine gute Lobby, wir sind in 
der Politik angekommen, man kennt uns, 
redet mit uns und versteht uns.

Trägt dazu auch Ihre eigene politi-
sche Tätigkeit bei?

Neu: Das spielt sicher auch eine Rol-
le. Wenn ich im Kreistag meinen Mund 
aufmache, vertrete ich natürlich auch das 
Handwerk. Das wissen auch meine Kolle-
gen in der Politik.

Wo sehen Sie das Handwerk in, sagen 
wir, zehn Jahren?

Neu: Handwerk wird es weiterhin geben. 
Und es wird gebraucht werden. Ich wün-
sche mir, dass es die gleiche Rolle spielen 
wird wie heute – mit Meisterqualifi kation 
und großem Engagement in der Ausbil-
dung.

Wenn ich im Ehrenamt fragte, welche 
drei Eigenschaften Heinz Gerd Neu am 

ehesten auszeichnen – was würde ich hö-
ren?

Neu (lacht): Keine Ahnung. Vielleicht 
würden sie sagen, dass ich zielstrebig bin, 
manchmal stur, manchmal auch ein harter 
Hund, aber dass ich einen weichen Kern 
habe.

Es fällt schwer, sich Heinz Gerd Neu 
vorzustellen, wie er im Schaukelstuhl 
sitzt und dem Ruhestand frönt. Was 
planen Sie für die Zukunft?

Neu: Ich plane eigentlich nichts. Mein 
Ruhestand ist der Ruhestand. Die ersten 
zwei, drei Monate werde ich nichts tun. 
Da werde ich es genießen, morgens aufzu-
stehen und meine Frau in die Schule ge-
hen zu sehen (Frau Neu ist Lehrerin, Anm. 
d. Red.). Danach möchte ich mich meinen 
Hobbys widmen, vor allem der Musik. Ich 
will wieder häufi ger am Klavier sitzen und 
üben, um meine Fingertechnik zu verfei-
nern. Vor allem in der klassischen Musik 
wartet noch die eine oder andere Heraus-
forderung auf mich. Sicher werde ich viel 
reisen. In der Kommunalpolitik werde ich 
noch bis 2014 aktiv sein, dann läuft meine 
Amtszeit als stellvertretender Landrat aus.

Sie machen nicht den Eindruck, als 
fi ele Ihnen der Abschied aus dem akti-
ven Berufsleben sehr schwer.

Neu: Der Eindruck ist durchaus rich-
tig. Ich habe wirklich gern und mit gan-
zer Kraft für die Kreishandwerkerschaft 
gearbeitet. Aber jetzt freue ich mich dar-
auf, dass ich bald den Kopf wieder frei ha-
ben werde, dass ich abends ins Bett gehen 
kann, ohne mich zu fragen, was mich am 
nächsten Morgen im Büro erwartet. 

Was nehmen Sie mit, wenn Sie am 
15. November offi ziell in den Ruhestand 
gehen?

Neu: Alles oder nichts, wie man will. Ich 
habe 36 Jahre im Handwerk gelebt und al-
les gegeben. Mit dieser Welt gehe ich nun 
in den Ruhestand. Handwerk war mein 
Leben.

Abschied von
Heinz Gerd Neu

Am 15. November hat Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu seinen letzten Ar-
beitstag bei der Kreishandwerkerschaft. 
Wer sich persönlich von ihm verabschie-
den möchte, hat dazu an diesem Tag 
die Gelegenheit: Zwischen 12.00 und 
14.00 Uhr ist jeder Besucher im Forum 
Handwerk und Handel an der Altenber-
ger-Dom-Straße in Bergisch Gladbach-
Schildgen herzlich willkommen.
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Einbau von Rußpartikelfi ltern: Mittel erschöpft

Förderung geht trotzdem weiter
Die Nachrüstung von Diesel-Pkw 

und leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 
Tonnen mit Partikelminderungssyste-
men wird weiterhin gefördert, obwohl 
die ursprünglich für 2012 vorgesehe-
nen Mittel ausgeschöpft sind.

Das Bundesumweltministeri-
um hat sichergestellt, dass alle 
Nachrüstungen bis Ende 2013 

ohne Unterbrechung unterstützt werden 
können. Für Nachrüstungen, die bis ein-
schließlich 31. Dezember 2012 durchge-
führt werden und zu denen Anträge bis 
15. Februar 2013 beim BAFA eingehen, 
beträgt der Fördersatz unverändert 330 
Euro. Die Förderung reduziert sich auf 
260 Euro für Nachrüstungen im Laufe des 
Jahres 2013 (Antragsstellung möglich bis 
zum 15. Februar 2014).

Eine Fortsetzung über 2013 hinaus 

ist zurzeit eher unwahrscheinlich. Hand-
werksbetriebe sollten deshalb die Mittel 
des aktuellen Programms unbedingt aus-
schöpfen. Durch die Nachrüstung ver-
ringert sich der Schadstoffausstoß (Fein-
staub). Förderfähig ist die Nachrüstung 
von PKW, die erstmalig vor dem 1. Januar 
2007 zugelassen wurden, sowie von leich-

ten Nutzfahrzeugen mit Erstzulassung 
vor dem 17. Dezember 2009. Hinweise 
zu technischen Möglichkeiten zur Nach-
rüstung und bestehenden Nachrüstsyste-
men für einzelne Fahrzeugtypen erhalten 
Sie vom örtlichen Kraftfahrzeuggewerbe 
und auf der Website www.partikelfi lter-
nachruesten.de.
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Bergisches Energiekompetenz-Zentrum: Positive Zwischenbilanz nach einem Jahr

Projekt zieht Kreise im Handwerk
Vor gut einem Jahr wurde das Bergi-

sche Energie-Kompetenzzentrum als 
Teil des :metabolon-Projekts am Depo-
niestandort Leppe in Lindlar eröffnet. 
Die Bilanz nach den ersten zwölf Mo-
naten fällt äußerst positiv aus: „Das 
Zentrum ist eine der ersten Adressen 
geworden, wenn es um energetisches 
Bauen und Sanieren geht“, sagt der 
stellvertretende Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft, Marcus 
Otto.

Das Herz des Bergischen Energie-
Kompetenzzentrums bringt zu-
sammen, was zusammengehört: 

Wer sich mit energetischem Bauen und 
Sanieren beschäftigt, fi ndet in der rund 

700 Quadratmeter großen Ausstellungs-
halle die passende Technik. Von der Wär-
mepumpe bis zum Wohndachfenster, vom 
Solar-Brennwertsystem bis zum Scheit-
holzkessel, vom Pelletofen bis zur Photo-
voltaikanlage und von der Haussteuerung 
bis zur Lehmbauweise reicht die Band-
breite der Produkte rund um die intelli-
gente Energienutzung im Gebäude.

Zwischen 300 und 500 Besucher kom-
men pro Woche in die von namhaften 
Herstellerfi rmen bestückte Dauerausstel-
lung für erneuerbare Energien, Energie-
effi zienz und Energetische Gebäudesa-
nierung, schätzt Annette Göddertz vom 
:metabolon-Projekt. Viele von ihnen ha-
ben hier unerwartete Aha-Erlebnisse. „Die 

Leute müssen die Produkte sehen. Sie stel-
len sich oft monströse Geräte vor“, erklärt 
Göddertz und deutet auf auf eine Wärme-
pumpe, die auf den ersten Blick aussieht 
wie ein Kühlschrank: „Hier erkennen sie, 
dass ein solches Gerät recht wenig Platz 
braucht.“ 

Viele Innungsfachbetriebe aus der Re-
gion kommen inzwischen mit ihren Kun-
den nach Lindlar-Remshagen, damit der 
investitionswillige Hausbesitzer die neue 
Technik nicht nur im Katalog sieht. Wer 
als Interessent alleine die Dauerausstel-
lung besucht, fi ndet an einem Terminal 
schnell heraus, welcher Handwerksbe-
trieb aus dem Bereich der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land in seiner Nähe 
für ein spezielles Projekt infrage kommt. 
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Außerdem kann er sich an Ort und Stel-
le zum Thema „Sanieren und Profi tie-
ren“ beraten lassen. Dazu stehen täglich 
von 10.00 bis 17.00 Uhr kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung. Das Po-
tenzial der Dauerausstellung haben auch 
die Hersteller erkannt. Busch-Jaeger, Bu-
derus, Viessmann, Roto und viele andere 
sind vertreten – weitere kommen im Mo-
ment nicht zum Zug: „Wir haben keinen 
Platz mehr und führen eine Warteliste für 
Aussteller-Plätze. Daher ist die Erweite-
rung der Ausstellungsfl äche geplant.“, sagt 
Annette Göddertz.

Neben einem Bistro stehen im Energie-
Kompetenzzentrum mehrere Seminarräu-
me zur Verfügung, die zu einem Saal für 
bis zu 180 Gäste verbunden werden kön-
nen. Die Kreishandwerkerschaft und zahl-
reiche Innungen nutzen die Räume für 
Innungsversammlungen, Vorstandssitzun-
gen, Schulungen und Fortbildungen. Die 
Friseur- und die Dachdecker-Innungen 
haben im Saal bereits Lossprechungsfeiern 
veranstaltet. „Das Handwerk fühlt sich 
hier wohl“, meint Marcus Otto.

Regelmäßig fi nden Informationsver-
anstaltungen für Verbraucher im Energie-
Kompetenzzentrum statt. Und auch hier 
geht das Konzept auf, wie Otto berich-
tet: „Einige Besucher waren übers Inter-
net einfach falsch informiert und erhielten 
nun von den Experten wertvolle Hin-
weise. Ein Teilnehmer meinte hinterher: 
,Gut, dass ich hier war – ich hätte alles 
falsch gemacht.’“

In das regionale 2010-Projekt :meta-
bolon ist das Bergische Energiekompe-
tenzzentrum eingebunden. Am Deponie-
standort Leppe, sind unter anderem ein 
außerschulischer Lernort für Schüler und 
Studenten sowie ein großer Bereich für 
Freizeit und Erholung entstanden. Hier 
können Kinder lernen, wie man Strom aus 
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Wasser gewinnt oder wie eine Mini-Solar-
anlage funktioniert. Eine riesige Treppe 
führt auf den Deponiekegel. Oben kön-
nen die Besucher Cross-Golf spielen oder 
mit dem Mountainbike über eine speziel-
le Strecke fahren. Kinder sausen über eine 
groß Doppelrutsche den Berg hinunter. 
Die Deponie Leppe ist zu einem Ausfl ugs-
ort für die ganze Familie geworden.

Zum Tag der offenen Tür Mitte Sep-
tember kamen mehr als 7.000 Besucher. 
Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, 
die Ausstellung im Energie-Kompetenz-
zentrum zu besichtigen. Zimmereien aus 
der Region bauten ein Holzhaus, das nun 
dauerhaft auf dem Gelände bleibt. Auch 
zahlreiche Handwerker und Hersteller wa-
ren eingeladen. „Da sind neue Kooperatio-
nen entstanden“, freut sich Marcus Otto. 
Er sieht das Kompetenzzentrum auch als 
Plattform für die regionale Wirtschafts-
förderung und neue Netzwerke. „Hier ist 
ein Ort des Austausches“, ergänzt Annette 
Göddertz. Das Projekt übernehme zudem 
eine Klammerfunktion für die Energie- 
und Klimabemühungen der Kommunen.

Sogar überregional sorgt das Energie-
Kompetenzzentrum für Furore: „Die Idee 
zieht große Kreise im Handwerk“, sagt 
Otto. „Was wir uns ausgedacht haben, 
funktioniert“, meint Marcus Otto: „Ich 
habe nicht damit gerechnet, dass sich das 
neue Angebot so schnell entwickelt.“ Auf 
der Leppe werde jeden Tag eine neue Idee 
geboren und umgesetzt. So sollen ab An-
fang 2013 alle Gruppen, die an den außer-

schulischen Lernort des :metabolon-Pro-
jekts kommen, auch die Dauerausstellung 
be-suchen. Technische Handwerksberufe 
können so den Kindern von Anfang an 
bekannt und interessant gemacht werden 
und Interesse an handwerklichen Berufen 
wecken.

In wenigen Wochen wird die erste 
Schulung für Architekten im Kompetenz-
zentrum stattfi nden. Die Organisatoren 
hoffen, dass auf diese Weise das Verständ-
nis zwischen Architekten und Handwer-
kern steigt. Wechselausstellungen auf dem 
Gelände, etwas zum Thema E-Mobilität, 
sind ebenfalls geplant. Ein halbjährlich er-
scheinendes Programm gibt ab 2013 ei-
nen Überblick über die Veranstaltungen 
und Lehrgänge. „Hier ist ein Ort des Ma-
chens“, betont Annette Göddertz.

Das Handwerk sei einer der Schwer-
punkte des gesamten Projekts, so die 
Kommunikationsexpertin. Marcus Otto 
kann das nur bestätigen: „Hier sind wir 
wirklich die Wirtschaftsmacht von neben-
an“, lacht er.

I N FORMATION EN IM I NTER N ET
www.bergisches-energie
kompetenzzentrum.de

Öffnungszeiten: mo-fr 10.00-17.00 Uhr, 
sa 10.00-16.00 Uhr, so 11.00-16.00 Uhr.

Verein trägt
das Zentrum

Träger des Bergischen Energiekompe-
tenz-Zentrums ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, dem als Mitglieder neben der Kreis-
handwerkerschaft u.a. der Oberbergische 
Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis, die 
Stadt Leverkusen, die Fachhochschule 
Köln, der Bergische Abfallwirt-schafts-
verband, der Landesbetrieb Wald & Holz 
und die Kreissparkasse Köln angehören. 
Handwerksbetriebe, Hersteller und Ver-
triebsfi rmen, regionale Energieversorger, 
Volksbanken und Sparkassen, Energiebe-
rater sowie Unternehmen aus der Ener-
giebranche unterstützen den Verein durch 
eine Fördermitgliedschaft.
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Bergische Sicherheitstage –
Messe für Einbruch und Brandschutz

Am 3. und 4.11.2012, jeweils in der 
Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, fin-
den die 3. Bergischen Sicherheitstage – 
Messe für Einbruch und Brandschutz in 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach, statt.

Das „Netzwerk Zuhause sicher 
Bergisches Land“ möchte in 
dieser Veranstaltung für die Prä-

vention sensibilisieren.
» Mit welchen Maßnahmen kann man 

sein Eigenheim vor ungeliebten Gästen 
wirksam schützen?

» Welche technischen Sicherheitseinrich-
tungen sind sinnvoll?

» Wer ist qualifi ziert, um diese Maßnah-
men professionell zu realisieren?

Auf der Sicherheitsmesse im „Netzwerk 
Zuhause sicher Bergisches Land“ gibt es 
auf diese Fragen sachkundige Antworten. 
So sind auf der Messe der Bergischen Si-
cherheitstage verschiedene Ausstel-ler ver-
treten, die z.B. Sicherheitstechnik durch 

Schlösser, Wohnungseingangstüren, Haus-
türen, Rollläden, Fenster, Kellerschächte, 
elektronische Sicherungen wie E-Öffner 
und Videoüberwachung, Bewegungsmel-
der, Gegensprechanlagen etc. vorstellen. 
Diese können auf der Messe live besich-
tigt werden. Eine fachkundige Beratung ist 
hier jederzeit gewährleistet. Die Polizei ist 
ebenfalls mit einem eigenen Stand vertre-
ten.

Mit dieser Messe möchte das Netzwerk 
in einem ersten Schritt Bürger für den Ge-
danken der Einbruch- und Brandvorbeu-
gung sensibilisieren. Auf der Messe stehen 
dann die Netzwerkpartner den Bürgern zu 
allen Fragen rund um dieses Thema zur 
Verfügung und stellen Kontakt zu speziell 
geschulten Handwerkern vor Ort her.

Informations-Diskussionsveranstaltung der IKK classic:

„Herausforderung
Pflege und Tausend Fragen“

Oft müssen sich Angehörige sehr 
plötzlich mit dem Thema „Pflege“ aus-
einandersetzen, denn Beginn, Umfang 
und Dauer des Pflegebedarfs sind sel-
ten absehbar. Dann ist es gut zu wissen, 
wo man Unterstützung bekommt um 
die neue Situation gut zu bewältigen.

Oft besteht der Wunsch so lan-
ge wie möglich in der eigenen 
häuslichen Umgebung zu blei-

ben und selbstbestimmt am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen.  Aber: Wie 
sieht es mit der Zukunft der Pfl ege aus, 
wie zukunftssicher ist das jetzige Finan-
zierungskonzept, welche Stellschrauben 
müssen noch gestellt werden?

Über diese Themen informieren und 
diskutieren u.a. der Bundestagsabgeordne-
te für den Rhein-Erft-Kreis Willi Zylajew, 
Heribert Pilgram vom  Fachbereich Sozia-
les-, Pfl ege- und Wohnberatung der Stadt 
Leverkusen, Uwe Strehl, Geschäftsbe-
reichsleiter Pfl egeleistungen der IKK clas-
sic,  Steffi  Meissner, Pfl egebereichsleitung 
und Elke Steinkönig, beide vom Sozial-
dienst des Klinikums Leverkusen.

Die Veranstaltung fi ndet am 29. Ok-
tober 2012 ab 18.00 Uhr (Einlass: 17.30 
Uhr) im Klinikum Leverkusen, Am Ge-
sundheitspark 11, im Seminarraum „Rhein 
/Wupper“, Gebäude 7.R im Erdgeschoss, 
statt.
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Mobilfunkvertrag:

Kein Dienstleistungsentgelt
für Auszahlung von Restguthaben

Ein Bundesverband klagte gegen ei-
nen Mobilfunkanbieter. Der Verband 
hatte den Anbieter aufgefordert, be-
stimmte Klauseln in seinen AGB für 
Verträge über Mobilfunkleistungen zu 
streichen, da diese den Kunden unan-
gemessen benachteiligten.

Unter anderem hatte der Verband 
ein „Dienstleistungsentgelt“ in 
Höhe von sechs Euro beanstan-

det, das bei Beendigung eines Prepaid-
Mobilfunkvertrages für die Auszahlung 
des Restguthabens erhoben wurde. Weiter 
wurden laut Preisliste des Mobilfunkan-

bieters für eine „Rücklastschrift in Ver-
antwortung des Kunden“ ein Betrag von 
19,95 Euro und als „Mahngebühr“ ein 
Betrag von 9,95 Euro erhoben.

Der Verband gewann das Verfahren er-
hielt sowohl vor dem Landgericht als auch 
vor dem Oberlandesgericht.

Das Oberlandesgericht urteilte, dass die 
Klauseln den Kunden unangemessen be-
nachteiligen würden. Der Kunde habe bei 
Vertragsende einen Anspruch auf Rück-
zahlung eines Prepaid-Guthabens, auch 
ohne dass dies in den Vertragsbedingun-

gen gesondert geregelt sei. Die Auszahlung 
des Restguthabens sei gerade keine ech-
te Leistung, für die der Mobilfunkanbie-
ter ein Entgelt verlangen könne. Mit dem 
Entgelt versuche er, Aufwendungen für die 
Erfüllung eigener Pfl ichten auf den Kun-
den abzuwälzen. Dies sei mit dem wesent-
lichen Grundgedanken der gesetzlichen 
Regelung nicht vereinbar. Die Gebühren 
für die Mahnung und für Rücklastschrift 
bewerteten die Richter als zu hoch. In den 
beiden Fällen überstiegen sie den üblicher-
weise zu erwartenden Schaden.

Oberlandesgericht Schleswig,
Urteil vom 27.3.2012 – 2 U 2/11

Urlaubsanspruch im langjährig
ruhenden Arbeitsverhältnis

Die als schwerbehindert aner-
kannte Klägerin war vom 1.7.2001 bis 
zum 31.3.2009 in der Rehabilitations-
klinik der Beklagten gegen eine mo-
natliche Bruttovergütung in Höhe von 
zuletzt 2737,64 Euro als Angestellte 
beschäftigt. Im Jahr 2004 erkrankte 
sie, bezog ab dem 20.12.2004 eine be-
fristete Rente wegen Erwerbsminde-
rung und nahm bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ihre Tätigkeit 
für die Beklagte nicht mehr auf.

Nach dem aTVöD, der auf das 
Arbeitsverhältnis Anwendung 
fand, ruht das Arbeitsverhältnis 

während des Bezugs einer Rente auf Zeit 
und vermindert sich die Dauer des Erho-
lungsurlaubs einschließlich eines etwaigen 
tarifl ichen Zusatzurlaubs für jeden Ka-
lendermonat des Ruhens um ein Zwölf-

tel. Die Klägerin hatte die Abgeltung von 
149 Urlaubstagen aus den Jahren 2005 
bis 2009 mit 18 841,05 Euro brutto be-
ansprucht.

Die Vorinstanzen haben der Klage be-
züglich der Abgeltung des gesetzlichen Er-
holungsurlaubs und des Zusatzurlaubs für 
schwerbehinderte Menschen stattgegeben, 
die Beklagte zur Zahlung von 13 403,70 
Euro brutto verurteilt und die Klage hin-
sichtlich der Abgeltung des tarifl ichen 
Mehrurlaubs abgewiesen.

Die Revision der Beklagten hatte vor 
dem Bundesarbeitsgericht größtenteils 
Erfolg. Die Klägerin hat gem. § 7 IV 
BUrlG nur Anspruch auf Abgeltung des 
gesetzlichen Erholungsurlaubs und Zusat-
zurlaubs aus den Jahren 2008 und 2009 
mit 3919,95 Euro brutto. In den Jahren 

2005 bis 2007 sind die nicht abdingba-
ren gesetzlichen Urlaubsansprüche trotz 
des Ruhens des Arbeitsverhältnisses zwar 
entstanden. Ihrer Abgeltung steht jedoch 
entgegen, dass sie vor der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach § 7 III 3 BUrlG 
mit Ablauf des 31.3. des zweiten auf das 
jeweilige Urlaubsjahr folgenden Jahres 
verfallen sind. 

Hinweis: Bei langjährig arbeitsunfähigen 
Arbeitnehmern ist § 7 III 3 BUrlG, wo-
nach im Fall der Übertragung der Urlaub 
in den ersten drei Monaten des folgen-
den Kalenderjahres gewährt und genom-
men werden muss, unionsrechtskonform 
so auszulegen, dass der Urlaubsanspruch 
15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjah-
res verfällt. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
7.8.2012 – Az. 9 AZR 353/10
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Über genaue Ausführung der Arbeiten 
muss umfassend beraten werden

Kann eine Leistung (z. B. die Verle-
gung von Naturstein) auf mehrere Ar-
ten ausgeführt werden (hier: übliches 
Verlegen oder Verlegung kalibrierter 
Natursteine), ist der Auftragnehmer 
jedenfalls dann zu einer umfassenden 
Beratung des Auftraggebers verpflich-
tet, wenn dieser besondere Qualitäts-
erwartungen an die auszuführende 
Leistung hat und selbst nicht fachkun-
dig ist.

Kommt der Auftragnehmer dieser 
Beratungspfl icht nicht nach und 
entspricht die Ausführung nicht 

den erkennbaren Qualitätserwartungen 
des Auftraggebers, ist der Auftragnehmer 
selbst dann zum Schadensersatz in Höhe 
der Kosten einer erneuten Verlegung ver-
pfl ichtet, wenn die ausgeführte Leistung 
handwerklich weitestgehend mangelfrei 
ist.

Hierauf wies das Oberlandesgericht 
(OLG) Hamm (Urt. vom 8.5.2012 – 21 
U 89/11) in einem aktuellen Urteil hin. In 
dem der Entscheidung zu Grunde liegen-
den Fall hatte ein Fachbetrieb für Fliesen 
u. Natursteinverlegung in der Eigentums-
wohnung seines Auftraggebers Naturstei-
ne verlegt. Der Auftraggeber verweigerte 
nach Verlegung die Abnahme der Werk-

leistung und rügte insbesondere Diffe-
renzen bei der Größe der Natursteine und 
damit der Fugenbreite sowie einen Fugen-
linienversatz, der insgesamt ein unsymme-
trisches Fugenbild ergebe. Im Rahmen der 
sodann folgenden gerichtlichen Auseinan-
dersetzung rechnete der beklagte Auftrag-
geber gegen die Zahlungsklage des Werk-
unternehmers schließlich erfolgreich mit 
einer Schadensersatzforderung in Höhe 
der Kosten einer Neuverlegung auf.

Das Gericht sah es einerseits als bewie-
sen an, dass die zulässigen Toleranzen – 
jedenfalls für kalibrierte Steine – von +/- 
0,5 mm überschritten waren. Andererseits 
stellte es für den konkreten Fall, in wel-
chem der Auftraggeber als Laie die Verle-
gung eines hochwertigen und hochpreisi-
gen Natursteinbodens in einer luxuriösen 
Privatwohnung in Auftrag gegeben hatte, 
fest, dass der Werkunternehmer gegen sei-
ne Beratungspfl ichten verstoßen hatte, als 
er den Auftraggeber zuvor nicht hinsicht-
lich der DIN-Toleranzen und der Mög-
lichkeiten der Kalibrierung des Plattenfor-
mats hingewiesen hatte.

Das Gericht wies unter Hinweis auf 
die diesbezügliche höchstrichterliche 
Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes (BGH) zum Umfang von Beratungs-

pfl ichten im Rahmen eines Werkvertrages 
darauf hin, dass dieser abhängig ist vom 
Beratungsbedarf des Bestellers einerseits 
und dem Fachwissen des Unternehmens. 
Im konkreten Fall stellte das Gericht ins-
besondere vor dem Hintergrund der zur 
Verlegung in Auftrag gegebenen hochprei-
sigen Ware und den damit verbundenen 
Qualitätserwartungen eines Auftraggebers 
ohne besondere Fachkunde eine weiterge-
hende Beratungspfl icht des Werkunter-
nehmers fest, die sich gerade auch auf die 
Toleranzen bei der Natursteinverlegung 
und dem sich jeweils daraus resultieren-
den Verlegebild zu beziehen habe.

Das Gericht machte auch die Konse-
quenzen deutlich, wenn der Auftragneh-
mer dieser Beratungspfl icht nicht nach-
kommt und die Ausführung nicht den 
erkennbaren Qualitätserwartungen des 
Auftraggebers entspricht. In diesem Fall 
wurde der Auftragnehmer zum Schaden-
ersatz in Höhe der Kosten einer erneuten 
Verlegung verpfl ichtet, obwohl die ausge-
führte Leistung – für sich gesehen – hand-
werklich weitestgehend mangelfrei war.

In der Praxis ist dringend zu raten, den 
wesentlichen Inhalt eines Beratungsge-
sprächs nachvollziehbar zu dokumentie-
ren.
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de

Online
d k
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Eintrag in ein Internet-Branchenverzeichnis

Überraschende Entgeltklausel
unwirksam

Die Klägerin unterhält ein Bran-
chenverzeichnis im Internet. Um Ein-
tragungen zu gewinnen, übersendet 
sie Gewerbetreibenden ein Formular, 
welches sie als „Eintragungsantrag 
Gewerbedatenbank…“ bezeichnet. In 
der linken Spalte befinden sich mehre-
re Zeilen für Unternehmensdaten.

Nach einer Unterschriftszeile, de-
ren Beginn mit einem fettge-
druckten „X“ hervorgehoben 

ist, heißt es in vergrößerter Schrift: „Rück-
sendung umgehend erbeten“ und (unter-
strichen) „zentrales Fax“. Es folgt die fett 
und vergrößert wiedergegebene Faxnum-
mer der Klägerin.

Die rechte Seite des Formulars besteht 
aus einer umrahmten Längsspalte mit der 
Überschrift „Hinweise zum Ersteintra-
gungsantrag, Leistungsbeschreibung so-
wie Vertragsbedingungen, Vergütungs-
hinweis sowie Hinweis nach § 33 BDSG 
(Bundesdatenschutzgesetz)“. In dem sich 
anschließenden mehrzeiligen Fließtext ist 

unter anderem folgender Satz enthalten: 
„…Vertragslaufzeit zwei Jahre, die Kosten 
betragen 650 Euro netto pro Jahr….“

Der Geschäftsführer der Beklagten füll-
te das ihm unaufgefordert zugesandte For-
mular aus und sandte es zurück. Die Klä-
gerin trug die Beklagte in das Verzeichnis 
ein und stellte dafür 773,50 € brutto in 
Rechnung. Die auf Zahlung dieses Betra-
ges gerichtete Klage ist in den Vorinstan-
zen ohne Erfolg geblieben.

Der Bundesgerichtshof hat die Revi-
sion der Klägerin zurückgewiesen. Mit 
Rücksicht darauf, dass Grundeinträge in 
ein Branchenverzeichnis im Internet in ei-
ner Vielzahl von Fällen unentgeltlich an-
geboten werden, wird eine Entgeltklausel, 
die nach der drucktechnischen Gestal-
tung des Antragsformulars so unauffällig 
in das Gesamtbild eingefügt ist, dass sie 
von dem Vertragspartner des Klauselver-
wenders dort nicht vermutet wird, gem. 
§ 305 c I BGB nicht Vertragsbestand-
teil. Im vorliegenden Fall machte bereits 

die Bezeichnung des Formulars als „Ein-
tragungsantrag Gewerbedatenbank“ nicht 
hinreichend deutlich, dass es sich um ein 
Angebot zum Abschluss eines entgeltli-
chen Vertrages handelte. Die Aufmerk-
samkeit auch des gewerblichen Adressaten 
wurde durch Hervorhebung im Fettdruck 
und Formulargestaltung zudem auf die 
linke Spalte gelenkt. Die in der rechten 
Längsspalte mitgeteilte Entgeltpfl icht war 
demgegenüber drucktechnisch so ange-
ordnet, dass eine Kenntnisnahme durch 
den durchschnittlich aufmerksamen ge-
werblichen Adressaten nicht zu erwarten 
war. Die Zahlungsklage ist daher zu Recht 
als unbegründet abgewiesen worden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese 
Entscheidung nur für ein konkreten Bran-
chenbucheintrag zutreffend ist und nicht 
automatisch verallgemeinerungsfähig ist. 
Jedoch wird versucht, dem Treiben der 
Branchenbucheinträge Einhalt zu gebie-
ten. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom
26.7.2012 – Az. VII ZR 262/11
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Hohe Säumniszuschläge der
Krankenkassen sind rechtens

Als „Wucher“ bezeichnete die An-
wältin des Unternehmers vor 
dem Bundessozialgericht (BSG) 

die Praxis der Krankenkassen, auf rück-
ständige Beiträge von Selbstzahlern einen 
Säumniszuschlag von monatlich 5 % zu 
erheben (§ 24 Abs. 1a SGB IV). Der Zu-
schlag macht im Jahr damit immerhin 60 
% aus. Betroffen sind von dieser Regelung 
alle freiwilligen Kassenmitglieder und da-
mit Hunderttausende Freiberufl er und 
Selbstständige mit Beitragsrückständen.

Als die Krankenkasse die Säumniszu-
schläge entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung einforderte, wurden Widerspruch 
und anschließend Klage eingelegt. Der 
Unternehmer war nur bereit, Säumniszu-
schläge nach § 24 Abs. 1 SGB IV in Höhe 

von 1 % monatlich zu zahlen, wie er für 
Arbeitgeber beim Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag fällig werde und wie es sonst 
in der öffentlichen Verwaltung üblich sei. 
Es handele sich bei der Regelung um eine 
sachlich nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlung im Vergleich zu allen sonsti-
gen Zahlungspfl ichtigen. Der Säumnis-
zuschlag von 5 % bewege sich im Bereich 
strafbaren Wuchers und widerspreche den 
Grundsätzen des sozialen Rechtsstaats.

Das Bundessozialgericht entschied je-
doch, dass der Säumniszins von jährlich 
60 % nicht verfassungswidrig (Urteil v. 
29.8.2012, B 12 KR 3/11 R) sei. Auch 
ein Säumniszuschlag von monatlich 5 % 
liege noch im weiten Spielraum des Ge-
setzgebers. Es handele sich um ein „sach-

lich gerechtfertigtes Druckmittel“, weil 
die Krankenkassen säumige Zahler nicht 
mehr ausschließen dürfen. Mit anderen 
Bereichen, etwa der Finanzverwaltung, sei 
der Säumniszuschlag der Krankenkassen 
„wegen der Besonderheiten der gesetzli-
chen Sozialversicherung“ nicht vergleich-
bar, so die Richter. Zudem falle ein hoher 
Verwaltungsaufwand an.

Hinweis: Es ist daher wichtig, dass der 
Unternehmer/die Unternehmerin bei Bei-
tragsrückständen nicht den „Kopf in den 
Sand steckt“. Häufi g helfen rechtzeitige 
Gespräche und z. B. Ratenzahlungsver-
einbarungen, Stundungen die Säumniszu-
schläge zu vermeiden, bzw. zu begrenzen. 
Dabei unterstützt Sie selbstverständlich 
auch Ihre Kreishandwerkerschaft.
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Verhaltensbedingte Kündigung nicht ohne weiteres gerechtfertigt

Kündigung bei „Arbeitszeitbetrug“
Nicht jede Falschangabe in der elek-

tronischen Zeiterfassung rechtfertigt 
eine ordentliche Kündigung i.S.d. § 1 
KSchG. Eine Kündigung scheidet jeden-
falls dann aus, wenn der Arbeitneh-
mer zur Ableistung von Überstunden 
verpflichtet ist und das vereinbarte 
Kontingent nicht ausgeschöpft wird, 
dem Arbeitgeber also kein Schaden 
entstanden ist.

Der Kläger ist Fertigungsleiter im 
Produktionsbetrieb der Beklag-
ten. Die Arbeitszeit wird elekt-

ronisch erfasst. Anfang November 2011 

kündigte die Beklagte das Arbeitsverhält-
nis mit dem Kläger fristlos. Als Kündi-
gungsgrund gab die Beklagte „Arbeits-
zeitbetrug“ an. Der Kläger habe sich an 
vier Tagen im August 2011 während der 
Arbeitszeit vom Betriebsgelände entfernt, 
ohne sich vorher auszuloggen. Hilfsweise 
kündigte die Beklagte ordentlich.

Das Arbeitsgericht gab der Kündi-
gungsschutzklage des Klägers statt. Die 
hiergegen eingelegte Berufung der Beklag-
ten blieb ohne Erfolg.

Es kann offenbleiben, ob eine außer-

ordentliche Kündigung möglich gewesen 
wäre. Nicht jede Falschangabe in der elek-
tronischen Zeiterfassung rechtfertigt eine 
verhaltensbedingte Kündigung gem. § 1 
KSchG. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
der Arbeitnehmer – wie hier – zur Ableis-
tung von zehn Überstunden verpfl ichtet 
und das Kontingent nicht ausgeschöpft ist.

Aus dem Zeiterfassungsbogen für Au-
gust 2011 ergibt sich, dass der Kläger insge-
samt sechs Stunden und 17 Minuten über 
dem arbeitstäglichen Soll von acht Stunden 
tätig gewesen ist. Damit konnte es  zu kei-
nem Schaden kommen, da der Kläger je-
denfalls bis zu zehn Überstunden ohne wei-

Zugang einer Kündigung
bei Urlaubsabwesenheit

Eine unter Abwesenden abgegebe-
ne Kündigungserklärung wird auch 
bei einer dem Erklärenden bekannten
Urlaubsabwesenheit mit Zugang beim 
Empfänger wirksam. 

Sachverhalt: Die Parteien streiten un-
ter anderem über die Wirksamkeit zweier 
fristloser Kündigungen Der Kläger befand 
sich im Zeitraum vom 12. bis 27.6.2009 
im Erholungsurlaub im Ausland. Bei sei-
ner Rückkehr am 27.6.2009 fand der 
Kläger zwei fristlose Kündigungen sei-
ner Arbeitgeberin, der Beklagten, vom 
25.6.2009 und vom 26.6.2009 in sei-
nem Briefkasten vor. Der Kläger erhob am 
9.7.2009 bei der Rechtsantragstelle des 
Arbeitsgerichts Klage nur gegen die Kün-
digung vom 26.6.2009; die Kündigung 
vom 25.6.2009 legte er dort nicht vor. Mit 
Schriftsatz vom 17.7.2009 und damit ge-
nau drei Wochen und einen Tag nach dem 
25.6.2009 erhob der Rechtsanwalt des 
Klägers auch Klage gegen die Kündigung 

vom 25.6.2009. Der Kläger beantragte 
u.a., die Klage vom 17.7.2009 nachträg-
lich zuzulassen. Die streitgegenständliche 
Kündigung vom 25.6.2009 sei dem Klä-
ger erst am 27.6.2009 zugegangen. Die 
Beklagte beantragte die Klageabweisung 
aufgrund verspäteter Klageerhebung und 
gab an, das Kündigungsschreiben auch am 
25.6.2009 gegen 13 Uhr in den Briefkas-
ten des Klägers eingeworfen zu haben. Die 
Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.

Entscheidung: Entsprechend der vor-
instanzlichen Beweisaufnahme stellte das 
BAG den Zugang der Kündigung vom 
25.6.2009 für denselben Tag fest. Die 
Kündigung sei als Erklärung unter Ab-
wesenden nach § 130 BGB mit Zugang 
beim Kläger wirksam geworden, weshalb 
die Klageerhebung am 17.7.2009 nicht 
binnen der gesetzlichen Frist erfolgt sei. 
Unter gewöhnlichen Verhältnissen sei 
dem Kläger die Kenntnisnahme der Kün-
digung noch am Tag des Einwurfs mög-

lich gewesen. Seiner Obliegenheit, etwaige 
Vorkehrungen für die tatsächliche Kennt-
nisnahme zu treffen, sei der Kläger vorlie-
gend nicht nachgekommen. 

Die Entscheidung des BAG entspricht 
der ständigen Rechtsprechung zum Zu-
gang von Kündigungserklärungen. Dies 
umfasst auch die Annahme, dass bei ei-
nem Einwurf um 13 Uhr das Schreiben 
noch am selben Tag zugeht. Eine Absa-
ge erteilte das BAG jedoch der Annahme 
des Berufungsgerichts, aufgrund der Libe-
ralisierung der Briefzustellung sei ggf. so-
gar noch bis 17 Uhr mit Zustellungen zu 
rechnen, die einen Zugang noch am selben 
Tag begründen könnten. Hier sei noch im-
mer auf die üblichen Briefzustellungen der 
Deutschen Post AG abzustellen. Der per-
sönliche Einwurf von Kündigungen sollte 
daher in dringenden Fällen noch immer 
vor 14 Uhr nachweisbar erfolgen.

BAG, Urteil vom 22.3.2012
– 2 AZR 224/11
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Eingehender Anruf auf dem Handy

Bußgeld auch bei Wegdrücken
eines Anrufes während der Fahrt

Bekanntlich ist das Telefonieren 
am Steuer während der Fahrt oder 
auch während eines Stopps mit lau-
fendem Motor ohne Benutzung einer 
Freisprechanlage verboten; bei einem 
Verstoß sieht die Straßenverkehrsord-
nung (StVO) ein Bußgeld von 40,– € 
sowie einen Punkt im Verkehrszentral-
register (VZR) in Flensburg vor.

In den letzten Jahren mussten sich di-
verse Gerichte mit Sachverhalten aus-
einandersetzen, in denen Betroffene 

zwar während der Fahrt mit dem Mobil-
telefon keine Gespräche geführt, jedoch 
das Gerät in diesem Zusammenhang in ir-
gendeiner Weise bedient haben. 

Die Tendenz der Gerichte wurde dabei 
klar: Nicht nur das Telefonieren mit dem Mo-
biltelefon während der Fahrt oder einem Halt 
mit laufendem Motor ist bußgeldbedroht, 

sondern auch jegliches Schalten und Bedie-
nen des Gerätes ohne Gesprächsführung.

Nach einer aktuellen Entscheidung des 
Oberlandesgericht (OLG) Köln (Beschl. v. 
9.2.2012 – III-1RBs 39/10) muss auch der-
jenige, der sein Handy „refl exartig“ in die 
Hand nimmt, um einen ankommenden 
Anruf schnell „wegzudrücken“, mit einer 
Geldbuße wegen Benutzung eines Mobil-
telefons während der Autofahrt rechnen.

In dem dieser Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall hatte der Beschwerdeführer 
die Zulassung seiner Rechtsbeschwerde 
damit begründet, dass er nicht telefoniert, 
sondern lediglich einen ankommenden 
Anruf auf seinem Handy, das er in der lin-
ken Hand gehalten habe, durch Daumen-
druck „weggedrückt“ habe. Er habe „qua-
si refl exartig“ bei Eingang des Anrufs das 
Handy aufgenommen.

Das Gericht ließ diese Einlassung 
nicht gelten und stellte in seiner Ent-
scheidung fest, dass unter den Begriff 
der Benutzung eines Mobiltelefons jede 
Handhabung, die einen Bezug zur Funk-
tion des Gerätes aufweise, falle. Ob und 
aus welchen Gründen eine Telefonver-
bindung nicht zustande komme, spiele 
dabei keine Rolle.

Schon vor einigen Jahren hatte das 
OLG Köln eine verbotswidrige Handy-
benutzung sogar im Falle eines entlade-
nen Handyakkus festgestellt. In dieser 
Entscheidung ging das Gericht ebenfalls 
von einer Benutzung des Handys aus, ob-
wohl der Fahrzeugführer das Gerät nur 
aufgenommen hatte, um dieses zum Te-
lefonieren einzuschalten, jedoch letztlich 
kein Gespräch führen konnte, da das Ein-
schalten des Handys bereits am entlade-
nen Akku scheiterte.

tere Vergütung hätte leisten müssen.

Im Übrigen ist bezüglich der Zeiten, die 
der Kläger sich vom Betriebsgelände ent-

fernt hat, von je 15 Minuten pro Tag aus-
zugehen, so dass insgesamt nur eine Fehlzeit 
von 60 Minuten entstanden ist. Selbst ohne 
die Überstundenregelung hätte der maxi-

male Schaden also lediglich einen Stunden-
lohn i.H.v. 9,81 Euro brutto betragen.

LAG Berlin-Brandenburg
13.6.2012, 15 Sa 407/12
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Verbrauchsgüterkauf: Keine Rügefristen
§ 377 HGB ist eine Vorschrift, die un-

ter zwei Vollkaufleuten Anwendung 
findet und nach dieser die Kaufleute 
verpflichtet werden, den Kaufgegen-
stand zu untersuchen und schnellst-
möglich, also ohne schuldhaftes Zö-
gern bei Vertragspartner zu rügen, 
damit etwaige Mängelrechte auf-
rechterhalten bleiben. 

Das Oberlandesgericht hatte nun 
einen Fall zur Entscheidung vor-
liegen, in dem ein Unternehmer 

versuchte den vorgenannten Regelungsin-
halt mit einem Verbraucher zu vereinba-

ren. Um Mängelgewährleistungsansprü-
che seines Kunden abzuwehren, verwies 
der Verkäufer auf seine Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, nach denen „etwaige 
offensichtliche Mängel“ vom Käufer „spä-
testens zwei Wochen nach der Übergabe 
des Kaufgegenstandes dem Verkäufer ge-
genüber schriftlich anzuzeigen sind“. 

Das Oberlandesgericht entschied nun, 
dass eine solche Allgemeine Geschäftsbe-
dingung bei einem Vertrag mit einem Ver-
braucher nicht wirksam vereinbart werden 
kann. Solche Rügefristen für offensicht-
liche Mängel können im Rahmen eines 

Verbrauchsgüterkaufs nicht vereinbart 
werden. Dies ergebe sich zwar nicht aus 
der zutreffenden Norm des Rechts der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (§ 309 
Nr.8b)ee) BGB) jedoch aus der allgemein 
für den Verbrauchsgüterkauf geltenden 
Vorschrift des § 475 BGB: Dementspre-
chend kann die zwischen zwei Kaufl euten 
bestehende Mängelrügeobliegenheit nicht 
durch Allgemeine Geschäftsbedingungen 
auf einen Vertrag mit einem Verbraucher 
übertragen werden. 

Oberlandesgericht Hamm,
Urteil vom 24.5.2012 – Az. I-4 U 48/12 

KFZ-Reparatur bzw. Rücktritt vom Kaufvertrag

Ort der Nacherfüllung
Die Parteien stritten um die Rück-

abwicklung eines Kaufvertrages über 
ein Fahrzeug, nachdem der Verkäufer 
das Fahrzeug trotz seitens des Käufers 
behaupteter Mängel nicht reparierte.

Der Verkäufer führte an, dass die 
Reparatur nur nicht durch-
geführt wurde, da der Käu-

fer nicht bereit war, das Fahrzeug in die 
Werkstatt des Verkäufers zu verbringen. 
Demensprechend rühre der Umstand der 
Nichtdurchführung aus der Sphäre des 
Käufers. Der Käufer hält dagegen und ist 
der Auffassung, dass es an dem Verkäufer 

gewesen sei, das Fahrzeug abzuholen und 
in seine Werkstatt zu verbringen. 

Nach den Ausführungen des zuständi-
gen Oberlandesgerichts ist die Frage des 
Erfüllungsortes der Nachbesserung aus-
schlaggebend. Wenn wie vorliegend und 
typischerweise keine schriftliche Vereinba-
rung existiert, so ist auf die Umstände des 
Einzelfalls abzustellen. Gerade beim Fahr-
zeugkauf seien regelmäßig Diagnose- und 
Prüfarbeiten erforderlich, die nur beim 
KFZ-Verkäufer erbracht werden können. 
Aus diesem Grund sei der Käufer ver-
pfl ichtet, das Fahrzeug zur Reparatur zum 

Verkäufer zu verbringen. Da dies nicht er-
folgt sei, habe der Käufer die nicht erfolgte 
Nacherfüllung zu vertreten und sei nicht 
zum Rücktritt vom Kaufvertrag und des-
sen Rückabwicklung berechtigt. 

Das Oberlandesgericht wies zudem da-
rauf hin, dass der Käufer unter Zugrunde-
legung dieser Rechtsprechung ausreichend 
geschützt sei, da der Verkäufer in der Re-
gel die Transportkosten tragen müsse. 

Oberlandesgericht Naumburg,
Urteil vom 6.6.2012 – Az. 1 U 19/12

Die Formulierung „10 % auf alles“ ist 
wettbewerbswidrig, sofern im Kleinge-
druckten verschiedene Waren von die-
sem Angebot ausgenommen sind.

Ein Gartencenter hatte in ei-
nem Werbeprospekt mit einem 
10%igen Rabatt „auf alles“ für ei-

nen Zeitraum von zwei Tagen geworben. 
Laut einem Sternchenhinweis waren aller-
dings „Werbeware, Gutscheine und bereits 
reduzierte Ware“ von der Rabatt-Aktion 
ausgenommen. Hiergegen wandte sich ein 

Verbraucherschutzverein mit einer einst-
weiligen Verfügung – mit Erfolg.

Nach der Entscheidung des Gerichts ist 
die Aussage „10 % auf alles“ falsch, da die 
Preisreduktion nicht für sämtliche Waren 
gilt. Der Hinweis auf die Ausnahmen per 
Sternchenhinweis ändert hieran nichts, da 
eine blickfangmäßig herausgestellte An-
preisung für sich genommen keine un-
wahren Angaben enthalten darf. Lediglich 
Erläuterungen oder Ergänzungen, die der 
Klarstellung nicht eindeutiger blickfang-

mäßiger Werbeaussagen dienen, dürfen 
mit einer Fußnote vorgenommen werden. 
Hier ist dagegen die eindeutige Ankündi-
gung der Rabatt-Aktion „10 % auf alles“ 
unwahr, was sich erst aus dem Kleinge-
druckten ergibt. Hinzu kommt, dass das 
Gartencenter auch Bücher und Zeitschrif-
ten verkauft, die wegen der gesetzlichen 
Preisbindung ebenfalls nicht von dem Ra-
batt erfasst werden.

LG München I, Beschluss v.
28.8.2012 – 33 O 13190/12).

„10 Prozent auf alles“: Zulässig?
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Vorauszahlungspflicht in
AGB-Klausel des Auftragnehmers

Der Auftraggeber schließt mit sei-
nem Auftragnehmer einen Vertrag 
über Lieferung und Einbau einer indi-
viduell hergestellten Einbauküche. In 
den AGB des Auftragnehmers heißt es 
dabei, dass eine Anzahlung von 25 % 
nach Vertragsschluss zu leisten ist. Der 
Restbetrag wird bei Lieferung, mithin 
vor der Montage fällig. 

Der Auftragnehmer leistet die ge-
forderte Anzahlung, bittet den 
Auftraggeber jedoch gleich-

zeitig, die Verpfl ichtung zur kompletten 
Werklohnzahlung vorab zu ändern. Der 
Auftragnehmer lehnt dies zunächst unter 
Hinweis auf seine AGB ab, gesteht dem 
Auftragnehmer jedoch gleichzeitig zu, ei-
nen Betrag in Höhe von 2.500 € erst nach 
der Montage zahlen zu müssen. 

Nachdem die Küche aufgebaut ist, 
zeigen sich erhebliche Mängel, die einen 
nahezu vollständigen Rückbau der Kü-
che erfordern. Der Auftraggeber setzt zur 
Nachbesserung mehrere Fristen. Der Auf-
tragnehmer ist jedoch zur Nacherfüllung 
nur bereit, wenn der Auftraggeber zuvor 
den noch ausstehenden Restwerklohn 
dem Auftraggeber leistet. Daraufhin for-
dert der Auftraggeber den gesamten 
Werklohn zurück. 

Das Oberlandesgericht gibt dem Auf-
traggeber Recht. Die AGB-Klausel des 
Auftragnehmers, die eine vollumfängliche 
Vorauszahlung des Werklohns vorsieht, 
verstößt gegen § 307 BGB, da sie vom ge-
setzlichen Leitbild erheblich zu Lasten des 
Auftraggebers abweicht. Auch kann sich 
der Auftragnehmer nicht auf die Individu-

alvereinbarung berufen, die die Klausel im 
Wesentlichen bestätigt. Denn diese Ver-
einbarung ist ebenfalls unwirksam, da die-
se vor dem Hintergrund der AGB-Klausel 
getroffen wurde.

Da in der Verwendung der AGB-
Klausel eine schuldhafte vorvertragliche 
Pfl ichtverletzung des Auftragnehmers 
liegt, ist dieser auch verpfl ichtet den Auf-
traggeber auch von den Folgen der Indivi-
dualvereinbarung freizustellen.

Nach alledem war der Auftragnehmer 
nicht berechtigt, Mängelbeseitigungs-
arbeiten von der weiteren Zahlung  des 
Werklohns abhängig zu machen. 

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Urteil vom 3.5.2012 – Az. 9 U 74/11 –
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Neue Innungsmitglieder
» Sehnaz Göde

Waldbröl, Friseurinnung
» MP Fahrzeugtechnik UG

Leichlingen, Kraftfahrzeuginnung
» Ellen Ressler

Leverkusen, Friseurinnung
» Carsten Kalwellis

Marienheide, Kraftfahrzeuginnung
» Justin Evans

Overath, Friseurinnung
» Georgios Goulios

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung
» BWW Blech- und Metallbau GmbH

Wiehl, Innung für Metalltechnik
» Jürgen Innig

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung
» Marco Schmidt

Kürten, Dachdeckerinnung
» Anatolie Krause

Wipperfürth, Elektroinnung
» Sarah-Vincenza Guttuso

Rösrath, Friseurinnung
» Günther Hagenbücher

Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
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22.10.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Azubis – richtiges Verhalten im Betrieb

23.10.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Azubis – richtiges Verhalten im Betrieb

24.10.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Handwerker – richtiges Verhalten beim Kunden 
vor Ort

25.10.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Microsoft Word 2010 Aufbaukurs
Ausbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach 

26.10.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Microsoft Word 2010 Aufbaukurs
Ausbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach 

29.10.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Schimmelpilze in Innenräumen (Modul 1)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

30.10.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Schimmelpilze in Innenräumen (Modul 1)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

5.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Fachberater für energetische Gebäudesanierung (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

6.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Fachberater für energetische Gebäudesanierung (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

7.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Befähigte Person / Sachkundiger für Leitern und Tritte
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

8.11.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Microsoft EXCEL 2010 Grundkurs
Ausbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

8.11.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

9.11.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Microsoft EXCEL 2010 Grundkurs

9.11.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Fachberater für energetische Gebäudesanierung (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

15.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Schimmelpilze in Innenräumen (Modul 2)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Schimmelpilze in Innenräumen (Modul 2)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

19.11.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

20.11.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

20.11.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Handwerker – richtiges Verhalten beim Kunden 
vor Ort

21.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Fachberater für energetische Gebäudesanierung (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

22.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Fachberater für energetische Gebäudesanierung (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

27.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Befähigte Person / Sachkundiger für PSA gegen Absturz
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

28.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Befähigte Person / Sachkundiger für PSA gegen Absturz
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

28. – 30.11.2012, 9.00 – 17.00 Uhr
Schimmelpilze in Innenräumen (Modul 3)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

29.11.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Azubis – richtiges Verhalten im Betrieb

6.12.2012, 9.00 – 15.30 Uhr
Knigge für Handwerker – richtiges Verhalten beim Kunden 
vor Ort

7.12.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

8.12.2012, 9.00 – 16.30 Uhr
Fachplaner für Barrierefreies Bauen (TÜV)
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen



Ausbildungsmessen in unserer Region
Am 24.9. und 25.9.2012 fand im Be-

rufskolleg Bergisch Land in Wermels-
kirchen der 16. Ausbildungsbasar statt. 
Dort bestand die Gelegenheit sich 
über verschiedene Ausbildungsberufe 
zu informieren.

Neben großen Unternehmen, 
wie Obi, Aldi und der Bundes-
agentur für Arbeit beteiligten 

sich auch hier einige Handwerksbetrie-
be. So stellten das Fahrzeughaus Lambeck 
GmbH und das Autohaus Kaltenbach Ihre 
Ausbildungsberufe vor und informierten 
die interessierten Messebesucher über die 
Voraussetzungen für diesen Beruf.

Da bei diesen Veranstaltungen, auf-
grund der häufi g ungünstigen zeitli-
chen Lage, insgesamt nur wenige Hand-
werksbetriebe die Möglichkeit hatten ihr 
Handwerk zu präsentieren, war die Kreis-
handwerkerschaft mit einem Informati-

onsstand zu den verschiedenen Ausbil-
dungsberufen im Handwerk vertreten. So 
konnte den interessierten Besuchern die 
große Vielfalt der handwerklichen Beru-
fe vorgestellt werden. In Einzelgesprächen 
konnten den Schülerinnen und Schülern 
die Vorteile einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden Zukunfts-
perspektiven erläutert werden.

Dies war eine weitere Ausbildungs-
messe im Jahr 2012, an der die Kreis-
handwerkerschaft als Vertreter der Hand-
werksbetriebe teilgenommen hat. Weitere 
Ausbildungsbörsen und -messen sind in 
unserer Region für dieses Jahr geplant und 
werden zu Informations- und Werbezwe-
cken durch die Kreishandwerkerschaft 
wahrgenommen. Von den Veranstaltern 
wird es jedoch begrüßt, wenn sich Hand-
werksbetriebe direkt beteiligen, um ihren 
Beruf und ihr Unternehmen vorzustellen. 
Auch werden regelmäßig Handwerker ge-

sucht, die einen kurzen Vortrag zu ihrem 
Betrieb und ihrem Werdegang sowie dem 
täglichen Arbeitsablauf halten wollen. Die 
Ausbildungsmessen sind für die Betriebe 
eine gute Möglichkeit, junge Menschen 
für den Handwerksberuf zu begeistern 
und so neue Auszubildende zu fi nden, 
aber natürlich auch, um ihren Betrieb in 
der Region bekannter zu machen. Eine 
solche Ausbildungsmesse kann daher so-
wohl für die Ausbildungsplatzsuchenden, 
aber auch für die Betriebe einen „Gewinn“ 
darstellen. 

Betriebe, die an solchen Ausbildungs-
messen oder an einer Vortragstätigkeit In-
teresse haben, können sich gerne an Herrn 
Assessor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort kön-
nen Sie Informationen über die uns be-
kannten Ausbildungsmessen in der Region 
und weitere Informationen zu den dorti-
gen Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. handwerkerschaft mit einem Informati Auch werden regeg lmäßigg Handwerker geg geg n Beteiliggungsg möglg ichkeiten erhalten.
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Top Ausbildungsbetriebe 2012
In diesem Jahr wurde erneut der 

Ausbildungspreis „Top Ausbildungs-
betrieb“ vergeben.

In den drei Kategorien „Kreativität 
und Aktivität“, „hohes soziales Enga-
gement“ und „überdurchschnittlich 

gute Ausbildungsergebnisse“ wurden aus 
zahlreichen Bewerbungen die 15 besten 
Betriebe nominiert. Jeder Gewinner einer 
Kategorie kann sich über ein Preisgeld in 

Höhe von 5000 € freuen. Leider konnte 
in diesem Jahr kein Betrieb aus einer un-
serer Innungen eine Kategorie gewinnen. 
Jedoch waren insgesamt 4 Betriebe unter 
den nominierten 15 Betrieben vertreten.

In der Kategorie „Kreativität und Ak-
tivität“ war die Tischlerei Kapune aus 
Overath nominiert. In der Kategorie 
„überdurchschnittlich gute Ausbildungs-
ergebnisse“ waren sogar gleich 3 Betriebe 

nominiert, nämlich die Zimmerei Vol-
ker Diehl aus Waldbröl, die Tischlerei 
Andreas Knopp und Gunnar Zeitz 
aus Gummersbach und das Haarstudio 
Wildangel aus Lindlar. Auch diese Nomi-
nierungen stellen bereits eine hohe Wert-
schätzung der Ausbildungsleistung dar. 
Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr 
wieder zahlreiche unserer Innungsbetriebe 
Betriebe zu den „Top Ausbildungsbetrie-
ben“ gehören.

Azubi-Speed-Dating 2012
Am 18.9.2012 fand in den Räumlich-

keiten des CJD und des Steinmüller Bil-
dungszentrums in Gummersbach ein 
„Azubi-Speed-Dating“ statt.

Organisiert wurde die Veranstal-
tung durch die Agentur für 
Arbeit, die IHK Köln und die 

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. 
Vorort war auch der Lehrstellenbus des 
WDR, der ebenfalls mit Informationen 
zur Ausbildung für die Jugendlichen be-
reitstand. In der Zeit von 10-15 Uhr hat-
ten junge Menschen, die für 2012 noch 
einen Ausbildungsplatz suchten und Be-
triebe, die noch Auszubildende suchten, 
die Gelegenheit sich „zu fi nden“.

In zehnminütigen Gesprächen konn-
ten sich die Jugendlichen den Arbeitge-
bern präsentieren, aber auch selber Fragen 

an den Betrieb stellen. Wenn danach Inte-
resse an einer weiteren Kontaktaufnahme 
bestand erhielt der Jugendliche von dem 
Betrieb einen „Recall-Zettel“. Auf diesem 
standen die Kontaktdaten und so konn-
te ein weiteres Praktikum oder ein neues, 
ausführliches Vorstellungsgespräch verein-
bart werden.  Die Agentur für Arbeit hatte 
im Vorfeld der Aktion ca. 240 Jugendliche 
angeschrieben und zu dieser Veranstaltung 
eingeladen. Außerdem war ab 13:30 Uhr 
für alle interessierten Jugendlichen, die 
Möglichkeit gegeben, an dem Speed-Da-
ting teilzunehmen. Rund 20 Betriebe aus 
dem oberbergischen Kreis beteiligten sich 
an dieser Aktion. Unter anderem 7 Hand-
werksbetriebe.

Der Malerbetrieb F. Bondke GmbH, 
die Energie Schumacher-Braun System-
haus GmbH & Co. KG, die Elektro Jün-
ger GmbH, die Haarstudio Wildangel 
GmbH,  die Bäckerei Andreas Schorre, 
der Tischlerbetrieb Treppenmeister Jo-
chen Platz und der Friseurbetrieb Udo 
Landsberg boten ihre noch unbesetzten 
Lehrstellen an. Jeder der Betriebe hat da-
bei zumindest einen „Recall-Zettel“ ver-
geben, so dass hoffentlich die noch freien 
Ausbildungsplätze schnell vergeben wer-
den können. Für die Unterstützung bei 
der Durchführung und die Versorgung 
der Vertreter der teilnehmenden Betriebe 
mit Essen und Trinken gilt der CJD ein 
herzlicher Dank.
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Elektro Pütz
Meisterbetrieb seit über 30 Jahren
· Projektierung · Verkauf · Antennenanlagen · Photovoltaik 
· Montage und Inbetriebnahme von Gebäudesystemtechnik

Neuensaaler Str. 12 · 51515 Kürten-Biesfeld · Tel.: (0 22 07)34 34 · www.elektropuetz.de



Tag der Ausbildung 2012
In diesem Jahr fand erneut der Tag 

der Ausbildung im Forum Leverkusen 
statt. Vom 21. September 2012 bis zum 
22. September 2012 konnten sich Schü-
lerinnen und Schüler aus der Stadt Le-
verkusen und der Umgebung auf der 
Ausbildungsmesse über mögliche Aus-
bildungsberufe informieren.

An der Ausbildungsmesse nahmen 
neben großen Unternehmen, 
wie z.B. der Bayer AG, Volks-

bank Rhein-Wupper eG, Johnson Cont-
rols GmbH, auch Innungsmitglieder, wie 
das Audi Zentrum Leverkusen GmbH & 
Co. KG und der Betrieb Boddenberg aus 
Leverkusen, teil. Erstmalig fand im Rah-
men der Ausbildungsmesse jedoch auch 
ein Berufsparcours statt, an dem Schüle-
rinnen und Schüler Berufe kennenlernen 
konnten und dabei kleinere praktische 
Arbeiten durchführen durften. An dieser 
Veranstaltung nahmen auch die folgen-
den Handwerksbetriebe teil: die Dachde-
ckerei Johann Heinen, das Audi Zentrum 
Leverkusen und der Friseurbetrieb Klier 
aus Leverkusen. Die Arbeitsproben er-
möglichten dem Betrieb dabei eine erste 
Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen 
und so konnten auch einige Praktika und 

Probewochen vereinbart werden. Das Re-
sümee zur Veranstaltung, hinsichtlich der 
Jugendlichen und deren Bereitschaft zur 
aktiven Teilnahme, war dabei durchweg 
positiv.

Da bei dieser Veranstaltung aufgrund 
der zeitlichen Lage insgesamt nur weni-
ge Handwerksbetriebe die Möglichkeit 
hatten, ihr Handwerk zu präsentieren, 
war auch auf dieser Ausbildungsmesse die 
Kreishandwerkerschaft mit einem Infor-
mationsstand zu den verschiedenen Aus-
bildungsberufen im Handwerk vertreten. 

So konnte den interessierten Besuchern 
die Vielfalt der handwerklichen Berufe 
vorgestellt werden. 

Wenn auch Sie grundsätzlich Interes-
se daran haben, an Ausbildungsmessen in 
Ihrer Region teilzunehmen, dann wenden 
Sie sich doch bitte an Herrn Assessor Ruhl 
(0 22 02 / 93 59 32, ruhl@handwerk-di-
rekt.de). Dort können Sie Informationen 
über die uns bekannten Ausbildungsmes-
sen in der Region und weitere Informatio-
nen zu den dortigen Beteiligungsmöglich-
keiten erhalten.
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Gemeinsame Lossprechungsfeier der 
Bäckerinnung und der Fleischerinnung

Die Bäckerinnung und die Fleische-
rinnung sprachen Ihre Auszubildenden 
der Winterprüfungen 2011/2012 und 
der Sommerprüfungen 2012 gemein-
sam am 26. August 2012 im Bergischen 
Löwen, in Bergisch Gladbach, los.

Insgesamt über 190 Personen konnte 
der stellvertretende Obermeister der 
Bäckerinnung Herr Dietmar Schmidt 

auch im Namen der Obermeister Herrn 
Ulrich Lob und Herrn Dieter Himperich 
begrüßen. Danach folgten Reden des Kreis-
handwerksmeister Herrn Bert Emundts, 
des Herrn OStD Johannes Segerath (neuer 
Schulleiter des Berufskollegs Ehrenfeld) und 
des Berufschullehrers Herrn OStR Jochen 

Schiffer (ebenfalls vom Berufskolleg Ehren-
feld). Nach den lobenden und aufmun-
ternden Reden wurden den Prüfl ingen die 
Gesellenbriefe feierlich überreicht. Beson-
ders hervorgehoben wurden die Leistun-
gen der Auszubildenden Stefanie Zimmer-
mann, Ausbildungsbetrieb Rainer Striecker 
in Leichlingen, und Julia Martens, Aus-
bildungsbetrieb Ralf Gießelmann in Ber-
gneustadt, die jeweils eine Urkunde als 
Prüfungsbeste der Bäckerinnung erhielten. 
Von den Auszubildenden der Fleischerin-
nung erhielten Maike Kuckelberg, Ausbil-
dungsbetrieb REWE Petz GmbH in Wis-
sen, und Martin Bär, Ausbildungsbetrieb 
Internationaler Bund in Wipperfürth, je-
weils eine Urkunde als Prüfungsbeste.

Im Anschluss an die offi zielle Veranstal-
tung fanden in angenehmer Atmosphäre 
noch Gespräche zwischen den ehemaligen 
Auszubildenden und den Ausbildern statt, 
bevor die Veranstaltung beendet wurde. 
Bewirtet wurden die Anwesenden dabei 
auch durch 8 Auszubildende der nach-
folgenden Lebensmittelfachverkäufer/-in-
nen Berufsschulklasse des Berufskollegs 
Bergisch Gladbach. Insgesamt war es eine 
schöne Veranstaltung, die einen würdigen 
Abschluss der Ausbildungszeit darstellte. 

Auch wir gratulieren den Auszubilden-
den zur bestandenen Prüfung und wün-
schen ihnen auf ihrem weiteren berufl i-
chen und privaten Weg viel Erfolg!

Lossprechungsfeier
der Baugewerksinnung

Am 20.9.2012 fand in den Räum-
lichkeiten der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land die Lossprechung von 
50 Lehrlingen der Baugewerksinnung 
Bergisches Land statt.

Losgesprochen wurden die Prüfl in-
ge der Winterprüfung 2011/2012 
und der Sommerprüfung 2012. 

Die Veranstaltung wurde durch die Be-
grüßungsrede von Herrn Obermeister 
Rüdiger Otto eröffnet, der die Anwe-
senden auch im Namen der Baugewerk-
sinnung herzlich begrüßte. Als weiterer 
Redner sprach danach der Kreishand-
werksmeister, Herr Bert Emundts. Beide 
Redner gingen auf die anwesenden Jung-
gesellen ein und würdigten noch einmal 
die in der Ausbildung und bei der Prüfung 
gezeigten Leistungen. Sie wünschten au-
ßerdem allen Junggesellen alles Gute und 
viel Erfolg für den weiteren berufl ichen 
und privaten Lebensweg. Bei der feierli-

chen Übergabe der Gesellenbriefe wurden 
die besonderen Leistungen des Jahresbes-
ten mit einer Urkunde geehrt. In diesem 
Jahr erhielten der Auszubildende Andre-
as Pleis, Ausbildungsbetrieb Vitali Licht-
ner aus Rösrath, der Auszubildene Bene-
dikt Koll, Ausbildungsbetrieb Hamacher 

GmbH aus Overath und der Auszubil-
dende Robin Gerndt, Ausbildungsbetrieb 
Bernd Wiesjahn aus Leverkusen, die Aus-
zeichnung als jahresbeste Auszubildende. 
Nach Abschluss des offi ziellen Teils wurde 
der Abend noch in einer angenehmen At-
mosphäre gemeinsam verbracht.
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Lossprechungsfeier, Ehrenobermeisterernennung und ein Goldener Meisterbrief

Viele Ehrungen bei der
Dachdeckerinnung

Die Dachdeckerinnung sprach am 
21.9.2012 im Energiekompetenzzent-
rum Leppe ihre 48 Auszubildenden in 
Lindlar los. Der Obermeister Harald 
Laudenberg begrüßte die Anwesen-
den herzlich im Namen der Innung 
und übernahm auch anschließend die 
Rahmenmoderation. Weiterer Redner 
war an diesem Abend der Kreishand-
werksmeister Bert Emundts.

Nach den lobenden und aufmun-
ternden Reden wurden den 
Prüfl ingen die Gesellenbriefe 

feierlich überreicht und sie dadurch offi -
ziell losgesprochen. Der stellvertretende 
Obermeister Herr Oliver Bläsius erwähnte 
dabei besonders die Auszubildenden Jules 
Bassier, Ausbildungsbetrieb Sauerstein Be-
dachungen, und Philipp Mike Dahlmann, 

Ausbildungsbetrieb Horst Lausch GmbH 
& Co.KG, wegen Ihrer guten Prüfungs-
leistungen.

Die Veranstaltung bot dabei auch ei-
nen würdigen Rahmen für zwei weitere 
Auszeichnungen. Zum einen erhielt Herr 
Kurt Eulenhöfer den Goldenen Meister-
brief und zum anderen wurde Herr Rai-
ner Krapp offi ziell zum Ehrenobermeister 
der Innung ernannt. Herr Kurt Eulenhö-
fer legte am 03.04.1962 die Meisterprü-
fung im Dachdeckerhandwerk ab. Den im 
Jahre 1947, durch seinen Vater, gegründe-
ten Betrieb führt er bis heute weiter. Da-
neben war Herr Eulenhöfer aber auch in 
verschiedenen Positionen in der Innung 
aktiv: Von 1975-2000 war er Obermeis-

weiter auf Seite 36 »»»
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ter der Dachdeckerinnung des Oberbergi-
schen Kreises, zeitgleich war er von 1975 
bis 1984 im Gesellenprüfungsausschuss 
tätig. Von 1978 bis 1990 war er stellver-
tretender Kreishandwerksmeister und von 
1990 bis 2003 war er Kreishandwerks-
meister der Kreishandwerkerschaft des 
Oberbergischen Kreises. Zu seinen weite-
ren Tätigkeiten zählten Ehrenämter in der 
Handwerkskammer und im Dachdecker-
verband. Aufgrund dieser umfangreichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde er zum 
Ehrenobermeister sowie zum Ehrenkreis-
handwerksmeister ernannt und erhielt 
die Bronzene Medaille des Dachdecker-
verbandes, die Goldene Münze und die 
Nadel in Gold der Handwerkskammer zu 

Köln. Außerdem wurde er im Mai 2005 
durch die Handwerkskammer zu Köln 
zum Ehrenmeister ernannt. 

Herr Rainer Krapp erhielt die Aus-
zeichnung für seine langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeit. Von 1984 bis 1987 war 
er im Vorstand der Dachdeckerinnung 
Rhein Wupper/Leverkusen. Aufgrund 
der Gebietsreform war der Betrieb später 
in der Dachdeckerinnung des Oberbergi-
schen Kreises. Dort war er ab 1996 Mit-
glied im Vorstand und seit 1998 stellver-
tretender Obermeister. Seit dem Jahr 2000 
bis zur Fusion im Jahre 2008 war Herr 
Krapp dann Obermeister der Innung für 
den Oberbergischen Kreis. Von 2008 bis 

Ende 2011 war er stellvertretender Ober-
meister der Dachdeckerinnung Bergisches 
Land. Die Dachdeckerei Krapp gehört zu 
den ältesten Handwerksbetrieben in der 
Stadt Radevormwald. Seit 1868 befi ndet 
sie sich im Familienbesitz und wird von 
Herrn Rainer Krapp nun in der vierten 
Generation geführt. 

In angenehmer Stimmung wurde in dem 
schönen Ambiente des Energiekompetenz-
zentrums und bei  Essen und Trinken der 
restliche Abend noch „gesellig“ verbracht.

Wir gratulieren allen Junggesellen und 
den Ausgezeichneten herzlich zu dem Er-
reichten.

Zweiter Fachtechnischer Tag der
Dachdeckerinnung Bergisches Land

Bereits zum zweiten Mal in diesem 
Jahr lud der Obermeister der Dachde-
ckerinnung Bergisches Land, Herr Ha-
rald Laudenberg, die Kolleginnen und 
Kollegen der Dachdeckerinnung zum 
Fachtechnischen Tag ein.

So trafen sich am 4.9.2012 im gro-
ßen Sitzungssaal der Kreishand-
werkerschaft in Bergisch Gladbach 

– Schildgen gut 35 Interessierte, die den 

beiden großen Themenschwerpunkten 
„Fachregeln“ und „Recht“ lauschten. 

Diskutiert wurden zunächst Neure-
gelungen, Erläuterungen und Auslegun-
gen von Fachregeln des Deutschen Dach-
deckerhandwerks. Als Referent hierfür 
konnte Herr Josef Rühle, Leiter der In-
formationsstelle Technik beim Zentral-
verband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks gewonnen werden. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung wur-
den dann durch Herrn Ass. Kirch von der 
Kreishandwerkerschaft Praxisbeispiele mit 
Fallstricken bei der Planungshaftung des 
Dachdeckers besprochen. 

Die Veranstaltung wurde gerne ange-
nommen – die Teilnehmer erhielten am 
Ende ein Teilnahmezertifi kat. Es sind 
auch in Zukunft weitere Veranstaltungen 
dieser Art geplant.

Maler spenden 800 Euro
Die Maler- und Lackiererinnung 

hatte auch in diesem Jahr bei der Los-
sprechungsfeier Lose bei einer Tombo-
la verkauft und übergab nun den Er-
lös an den Kinderhospiz Dienst Köln in 
Höhe von 800 €. 

Die Maler- und Lackiererinnung 
Bergisches Land ist dabei der 
Auffassung, dass der ambulante 

Kinderhospiz Dienst die Zuwendung sehr 
verdient hat. Dieser begleitet lebensver-
kürzend erkrankte Kinder und Jugendli-
che und deren Familien. Ab der Diagnose, 

im Leben und Sterben sowie über den Tod 
der Kinder und Jugendlichen hinaus er-
halten die Familien Unterstützung. Durch 

das Angebot wird die Lebens-
qualität der betroffenen Kin-
der und deren Familien im 
Umland um Köln gefördert. 
Es wird sich immer orientiert 
an den Bedürfnissen der er-
krankten Kinder, ihrer Ge-
schwister und deren Eltern.

Obermeister Willi Reitz 
und stellv. Hauptgeschäfts-

führer Otto übergaben die Spende an Frau 
Marietta Fastabend vom ambulanten Kin-
der Hospiz Dienst Köln. 
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NACHRUF
Wir trauern um unseren

Ehrenkreishandwerksmeister
Ehrenobermeister 

Bernd Kreffter
der am 6. September 2012 im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Herr Kreffter war von 1980 bis 1994 Obermeister der Bäcker-Innung
Rhein-Wupper/Leverkusen und dann bis 1997 Obermeister der

fusionierten Bäcker-Innung Rhein-Berg/Leverkusen.

Von 1994 bis 1996 war er Mitglied im Vorstand der Kreishandwerkerschaft
und von 1990 bis 1996 Kreishandwerksmeister. 1997 wurde er zum

Ehrenkreishandwerksmeister und Ehrenobermeister ernannt. 

Während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir Herrn Kreffter
als einen hilfsbereiten, freundlichen und liebenswerten Menschen schätzen

und kennen gelernt. Er hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kolleginnen
und Kollegen und stand ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Die Fusion der Kreishandwerkerschaft Leverkusen mit der Kreishandwerkerschaft
für den Rheinisch-Bergischen Kreis und den dazugehörigen Innungen

gelang aufgrund seiner verständnisvollen und gradlinigen Art
reibungslos und hatte in ihm einen wahren Fürsprecher.

Den Neubau der Geschäftsstelle in Bergisch Gladbach-Schildgen
in der Mitte des neuen Gebietes war ihm eine Herzensangelegenheit.

Herr Kreffter hat das Handwerk, nicht nur im hiesigen Raum, maßgeblich mitgeprägt.

Sein Tod ist ein großer Verlust für uns.
Wir werden ihn nie vergessen und sein Andenken stets in Ehren halten. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
Bäckerinnung Bergisches Land

 Bert Emundts Heinz Gerd Neu Ulrich Lob
 Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer Obermeister 
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Obermeister Achim Culmann nimmt Scheck von mehr als 600 € entgegen

Tischlerinnung Bergisches Land freut
sich über Spende von Holz-Richter

Die Tischlerinnung Bergisches Land 
freut sich über eine Spende der Holz-
Richter GmbH in Höhe von insgesamt 
609,50 €.

Diese Summe nahmen die Mitar-
beiter des Lindlarer Holzhändlers 
durch den Verkauf von Speisen 

und Getränken bei der diesjährigen Los-
sprechungsfeier ein. Bereits zum vierten 
Mal wurden Ende Juni die frisch gebacke-
nen Tischler-Gesellen aus den Gebieten 
Oberberg, Rheinberg und Leverkusen in 
den Ausstellungsräumen von Holz-Richter 
zu ihren bestandenen Prüfungen geehrt. 

Achim Culmann (Foto rechts), Obermeister 
der Tischlerinnung Bergisches Land, freute 
sich sehr, nun den Spenden-Scheck aus den 

Händen von Markus Knoblauch, Leiter 
Großhandel/Außendienst der Holz-Richter 
GmbH, entgegennehmen zu dürfen.
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» Friedrich Kürten 25.7.2011
Leverkusen, Tischlerinnung

» Karl Günter Knopp 4.6.2012
Gummersbach, Friseurinnung

» Günther Breidenbach 23.7.2012
Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

» Helmut Felder 31.10.2012 
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

Runde Geburtstage
» Hans-Peter Bilo 18.10.2012 60 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
» Rüdiger Irle 19.10.2012 55 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
» Heinz-Josef Müller 23.10.2012 80 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Wilhelm Bitter 25.10.2012 75 Jahre
Ehrenobermeister der Elektroinnung

» Dirk Zöller 9.11.2012 55 Jahre
Lehrlingswart der Dachdeckerinnung

» Ludwig Weschenbach 10.11.2012 70 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Hubertus Sasgen 11.11.2012 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik
und ehem. stellv. Obermeister

» Stefan Lang 21.11.2012 50 Jahre
stellv. Obermeister der Fleischerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Hans-Peter Sauer 12.10.2012

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen, 
Elektroinnung

» Josef Merl 23.11.2012
Stüsser Malerbetrieb GmbH, Bergisch Gladbach,
Maler- und Lackiererinnung

30 Jahre
» Hans-Jürgen Kayser 8.11.2012 

Elektro Völker e.K., Inh. Ingo Zolldann, Leverkusen
Elektroinnung

25 Jahre
» Dirk Kraus 1.6.2012

Gebr. Gieraths GmbH, Bergisch Gladbach
Kraftfahrzeuginnung

» Ulrich Sprafke 1.7.2012 
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Johannes Langel 1.9.2012
Gebr. Gieraths GmbH, Bergisch Gladbach.
Kraftfahrzeuginnung

» Robert Novak 1.9.2012
Gebr. Gieraths GmbH, Bergisch Gladbach,
Kraftfahrzeuginnung

» Raimon Pahnke 1.10.2012
Harald Laudenberg, Kürten, Dachdeckerinnung

Goldene Meisterbriefe

Betriebsjubiläen
75 Jahre
» Oberbörsch GmbH 14.6.2010

Kürten, Innung für Metalltechnik

» Autohaus Hillenberg GmbH 1.10.2012
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

50 Jahre
» Friedrich Kürten, Inh. Thomas Kürten 21.2.2012

Leverkusen, Tischlerinnung

» Malermeister Duske GmbH 29.10.2012
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Raffaele Sfragara 21.10.2012

Leverkusen, Friseurinnung

» Bernd Liberda 17.11.2012
Bergneustadt, Elektroinnung

» Klaus Rodenbach 25.11.2012
Bergisch Gladbach, Elektroinnung
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Baugewerksinnung Bergisches Land

Goldene Meisterbriefe für
Kurt Ueberberg und Robert Croll

Am 4.1.1962 legte Herr Kurt Ue-
berberg, Engelskirchen, die Meis-
terprüfung im Zimmererhand-

werk vor dem Meisterprüfungsausschuss 
bei der Handwerkskammer Reutlingen ab. 

Am 24.5.1962 legte Herr Robert Croll, 
Bergisch Gladbach, ebenfalls die Meister-
prüfung im Zimmererhandwerk, vor dem 
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer zu Köln ab. 

Daher wurde beiden Herren auf der 
Lossprechungsfeier der Baugewerks-
innung Bergisches Land nachträglich 
durch Herrn Kreishandwerksmeister Bert 
Emundts, Herrn Obermeister Rüdiger 
Otto und Herrn stellv. Hauptgeschäfts-
führer Marcus Otto der Goldene Meister-
brief überreicht. 

Herr Kurt Ueberberg hat den Betrieb 
Fertigbau Ueberberg 1970 von seinem 
Vater Albert Ueberberg übernommen. 
Der Betrieb wurde 1932 als Sägewerk 
und Zimmerei gegründet. Herr Ueberg 
war von 1962 bis 2004 selbständig und 
hat während dieser Zeit 7 Auszubilden-
de ausgebildet. Die beiden Söhne haben 
dann den Betrieb geteilt und sind bis heu-
te selbständig. 

Herr Robert Croll hat von 1952 bis 
1955 die Lehre gemacht, die Meister-
prüfung im Zimmererhandwerk am 
24.05.1962 in Köln absolviert. Er war 
selbständig in der Zeit von 1967 – 2003 
und von 2006 bis heute. Er hat drei Aus-
zubildende ausgebildet. 

Wir gratulieren herzlich zu dieser Aus-
zeichnung.

Goldene Meisterbriefe für
Paul Faßbender und Heinz Töpler

Am 1.21962 legte Herr Paul Faß-
bender, Reichshof, die Meister-
prüfung im Schmiedehandwerk 

vor dem Meisterprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer zu Köln ab.

Am 29.6.1962 legte Herr Heinz Töp-
ler, Reichshof, die Meisterprüfung im 
Elektroinstallateurhandwerk vor dem 
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Oldenburg ab. 

Daher wurde beiden Herren nachträg-
lich am im Ratssaal der Gemeinde Reichs-
hof der Goldene Meisterbrief überreicht 
werden. Herr Bürgermeister Rüdiger Gen-
nies war ebenso anwesend wie der stellv. 

Kreishandwerksmeister Gerhard Reimann, 
stellv. Kreishandwerksmeister und stellv. 
Obermeister der Elektroinnung, Volker 
Keune, der stellv. Obermeister der Innung 
für Metalltechnik, Helmut Klein, sowie 

der Hauptgeschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft, Herr Heinz Gerd Neu. 

 
Herr Faßbender war von 1966 bis 

31.3.2004 selbständig und hat während 
dieser Zeit 8 Auszubildende erfolgreich 
ausgebildet. In der Zeit von 1970 bis 1980 
war er Mitglied des Vorstandes der Innung 
sowie Fachgruppenleiter im Schmiede-
handwerk. 

Herr Töpler war von 1962 bis 
30.6.1992 selbständig und hat in der Zeit 
von 1970 – 1989 zwei Auszubildende er-
folgreich ausgebildet. 

Wir gratulieren recht herzlich.z

eishandwerksmeister Gerhard Reimann,
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9.10.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

25.10.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung#

27.10.2012, 14.00 Uhr
Wandertag der Maler- und Lackiererinnung
Gaststätte „Haus Hembach“, Dorfstr. 2 – 4,
51688 Wipperfürth-Wipperfeld

5.11.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

7.11.2012, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Informationstechnik

12.11.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

19.11.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

20.11.2012, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

20.11.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

21.11.2012, 18.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

22.11.2012, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Bäckerinnung

22.11.2012, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Metalltechnik

27.11.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeuginnung

27.11.2012, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

28.11.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Elektroinnung

3.12.2012, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

3.12.2012, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung

4.12.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung

5.12.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

10.12.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

10.12.2012, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

12.12.2012, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

13.12.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung
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Termine Erste Hilfe 2012
1.10.2012, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

4./5.10.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

8./9.10.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.10.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

29.10.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

7./8.11.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

9.11.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

12./13.11.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

17.12.2012, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

Termine Erste Hilfe 2013
14.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
17./18.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Grundkurs
15.2.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
11.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
13.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
15.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.






